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Silikon-Noppenmatte inklusive Befestigungsknöpfe

Zweckbestimmung
Die Produkte unterstützen die Ultraschallrei-
nigung durch Aufnahme und Positionierung 
der zu reinigenden Objekte. Die Verwen-
dung der Produkte erfolgt in Verbindung mit 
 BANDELIN Ultraschallbädern im Rahmen der 
manuellen sowie vor oder nach der maschi-
nellen Aufbereitung von Medizinprodukten.

Die Silikon-Noppenmatte wird in einen pas-
senden Korb gelegt und mit den Befestigungs-
knöpfen am Korbgewebe fixiert. Dadurch wird 
das Aufschwimmen der Silikon-Noppenmatte 
verhindert.

Die Produkte sind Medizinprodukte 
der Klasse I gemäß Verordnung (EU) 
2017/ 745.

Anwenderkreis
Die Produkte werden in der gewerblichen 
Aufbereitung von qualifiziertem Fachpersonal 
verwendet.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des 
Präparates sowie des Ultraschallbades.

Sicherheit

   Infektionsgefahr

Die Produkte kommen bestimmungsgemäß 
mit kontaminierten Instrumenten in Kontakt. 
Beim Umgang besteht Infektionsgefahr.
• Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe 

und gegebenenfalls weitere persönliche 
Schutzausrüstung.

• Verwenden Sie keine beschädigten Pro-
dukte.

   Produktbeschädigung

Die Verwendung aggressiver Präparate oder 
mechanische Überlastung kann die Lebens-
dauer der Produkte reduzieren.
• Kontrollieren Sie regelmäßig auf Beschädi-

gungen.
• Verwenden Sie keine beschädigten Pro-

dukte.



BANDELIN electronic GmbH & Co. KG
Heinrichstraße 3–4
12207 Berlin
Deutschland

www.bandelin.com
info@bandelin.com
 + 49 30 768 80 - 0
 + 49 30 773 46 99

Zertifiziert nach
ISO 9001
ISO 13485
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Produkt passend zu

SM 3 K 3 C

SM 5 K 5 C

SM 6 K 6 L

SM 14 K 14, K 14 B

SM 29 K 28, K 29 EM

SM 1000 MC K 1001 MC
Weitere Informationen finden Sie unter www.bandelin.com.

Aufbereitungshinweise
Vor jedem Gebrauch sowie vor Entsorgung 
sind die Produkte zu reinigen.
Schwerwiegende Vorkommnisse sind 
 BANDELIN electronic GmbH & Co. KG und der 
zuständigen Behörde zu melden.


